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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.06.1983

Norm

StGB §6 F

StGB §80 C

Rechtssatz

Einen Zimmererlehrling, der entgegen dem ihm erteilten Auftrag die Anbringung von Fußwehren und Brustwehren an

einem von ihm errichteten Gerüst unterläßt, können sozialrechtliche Bestimmungen, wonach Jugendliche zum

Aufstellen von Gerüsten nicht verwendet werden dürfen, nicht entlasten.
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